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Norm

ArbVG §72

Rechtssatz

Die Aufgaben des Betriebsrats bedingen oft seine rasche Erreichbarkeit, was insbesondere dann, wenn sich das

freigestellte Betriebsratsmitglied - etwa aufgrund der örtlichen Zersplitterung des Betriebs - sehr oft nicht in der

Zentrale des Betriebs aufhalten wird, die Beistellung eines Mobiltelefons erforderlich macht.
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